
November 2022 1

Nachhaltigkeit 

als Gegenstand von Prüfungen 

des Bundesrechnungshofes



2

Agenda

 Aufgaben, Organisation und Arbeitsweise des Bundesrechnungshofes

 Nachhaltigkeit als übergreifendes Prüfungsthema

 Prüfung des Maßnahmenprogramms Nachhaltigkeit 

 Überlegungen zur AVV Klima
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Der Bundesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche 
Unabhängigkeit besitzen, prüft die Rechnung sowie die 
Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts-
und Wirtschaftsführung des Bundes. […]

Er hat außer der Bundesregierung unmittelbar dem Bundestage 
und dem Bundesrate jährlich zu berichten. […]

Artikel 114 Abs. 2 Grundgesetz (Auszug)
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Nachhaltigkeit ist kein eigener Prüfungsmaßstab!

Erste wichtige Erkenntnis
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Unabhängigkeit

 Unabhängigkeit in der Ausübung des Mandats
Weisungsfreiheit, keine Einflussnahme auf die Auswahl der zu prüfenden Stellen/Sachverhalte 
und die Entwicklung von Prüfungsfeststellungen außerhalb der kollegialen Entscheidungsfindung

 Persönliche Unabhängigkeit
Schutz vor Versetzung in andere Behörden, Amtsenthebung und Zwangspensionierung

 Mitglieder
Präsident, Vizepräsident, Leiterinnen und Leiter der Abteilungen/Prüfungsgebiete
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Entscheidungsgremien

Großer Senat

Präsident, Vizepräsident, 9 Abteilungsleiter, 3 Prüfungsgebietsleiter + 2 Berichterstatter

Dreier-Kollegium

Präsident oder Vizepräsident, Abteilungsleiter, Prüfungsgebietsleiter

Zweier-Kollegium

Abteilungsleiter und Prüfungsgebietsleiter
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„Für uns ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
grundlegendes Ziel und Maßstab des Regierungshandelns.“

Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode

Leitprinzip
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Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode

Leitprinzip

„Die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen
(SDG) sind Richtschnur unserer Politik. Damit schützen wir die
Freiheit und Chancen jetziger und kommender Generationen.“
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Strategie „für den Hof“

Prüfung der 
Nachhaltigkeitsstrategie

Prüfung der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung

Prüfung von 
Maßnahmen und Programmen
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Aktivitäten (Auswahl)

2020 20222018

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten grundsätzlich in allen Prüfungen

88er Bericht an das 
Bundeskanzleramt zur 

Erfolgskontrolle der
Nachhaltigkeitsstrategie

88er Bericht 
an den HHA zur 

nationalen Umsetzung 
der Agenda 2030

88er Bericht und Bemerkung 
zur Umsetzung der 

Nachhaltigkeitsstrategie 
durch die Ressorts

88er Bericht 
an den HHA 

zur Sicherung nachhaltiger 
Staatsfinanzen

Übergreifender Bericht zur 
Umsetzung des 

Maßnahmenprogramms
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Vorgehen

 Vorüberlegungen

 Gesamtprüfung vs. Einzelprüfungen in allen Ressorts

 Musterkonzept

 Übergreifende Auswertung und Berichterstattung für Anfang 2023 geplant
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Prüfungsansatz

 Stufe A: Stellt die aufsichtsführende Dienststelle die Umsetzung des 
Maßnahmenprogramms in ihrem nachgeordneten Bereich sicher? 

 Stufe B: Hat sich die Bundesbehörde für die Umsetzung des 
Maßnahmenprogramms organisatorisch gut aufgestellt?

 Stufe C: Setzt die Bundesbehörde die einzelnen Maßnahmen in ihrem 
Verantwortungsbereich sachgerecht und unter Beachtung des 
Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes um?
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Feststellungen (exemplarisch)

 Keine systematische Umsetzung im nachgeordneten Bereich

 Keine Festlegung von Verantwortlichkeiten und Prozessen

 Stand der Umsetzung in dem Ressort/der Behörde nicht bekannt

 Maßnahmenprogramm z.T. nicht bekannt

 Maßnahmen nicht oder nur teilweise umgesetzt

 …
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Fazit

Das Maßnahmenprogramm ist mehr als ein Berichtswesen. 

Es ist die Aufforderung an die Behörden und Einrichtungen des Bundes, 

Nachhaltigkeit in ihrem Verwaltungshandeln zu leben. 
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Kommen mehrere Möglichkeiten der Beschaffung in Betracht, ist in Abwägung

mit anderen relevanten Kriterien mit Bezug zum Beschaffungszweck solchen

Leistungen der Vorzug zu geben, mit denen das Ziel der Minderung von

Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus der Leistung zu den

geringsten Kosten erreicht werden kann.

§ 2 Abs. 2 AVV Klima (sinngemäß)

Methodisches Vorgehen
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„Der monetären Bewertung der […] prognostizierten Treibhausgasemissionen

ist ein CO2-Preis, mindestens der nach § 10 Absatz 2 Brennstoffemissions-

handelsgesetz (BEHG) gültige Fest- oder Mindestpreis, zugrunde zu legen.“

§ 2 Abs. 3 AVV Klima

CO2-Preis
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Kontakt

Ahmed Demir

Leiter des Prüfungsgebiets I 3

Europäische und internationale Finanzen, Angelegenheiten der EU, 
Nachhaltige Entwicklung, Makroökonomische Projektionen

Tel.: 0228 307-1130

E-Mail: Ahmed.Demir@brh.bund.de
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